
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Bad Orb 

 

 

Veröffentlicht auf der Internetseite der Stadt Bad Orb am 26.01.2019 

 

Auszahlung einer Jagdertragspauschale an private Grundstückseigentümer 
 

Zur Abrundung der fünf Eigenjagdbezirke der Stadt Bad Orb sind auch Privatgrundstücke an 

die Eigenjagdbezirke angegliedert worden. 

 

Betroffene Grundstückseigentümer erhalten für das Jagdjahr 2018/2019 (01.04.18-

31.03.2019) für bejagbare Flächen eine Jagdertragsvergütung von 13,00 Euro pro Hektar und 

Jahr. 

 

Errechnet sich ein geringerer Auszahlungsbetrag als 10,00 Euro so wird die Zahlung erst in 

dem Jahr fällig, in dem der Betrag durch Zuwachs mindestens 10,00 Euro erreicht hat. 

 

Beispielrechnung: 

Eine Wiese (bejagbar) mit 2.000 qm entspricht einem jährlichen Anspruch von 2,60 Euro. 

 

Der Anspruch ist binnen eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung geltend 

zu machen. 

Ein Antragsvordruck ist im Rathaus, Zentrale Dienste, Frankfurter Str. 2, 63619 Bad Orb, 3. 

Obergeschoss, Zi.-Nr. 3.12, erhältlich. 

 

Dem Antrag ist als Eigentumsnachweis der betreffenden Flächen ein Grundbuchauszug oder 

eine Kopie von diesem beizufügen. 

 

Die städtischen Eigenjagdbezirke werden westwärts durch die Wemmstraße, Haselstraße, 

Bahnhofstraße, Frankfurter Straße, Burgring, und Molkenbergstraße begrenzt. 

 

Bad Orb, 14.01.2019 

 

Der Magistrat der Stadt Bad Orb 

 

Gez. Roland Weiß 

Bürgermeister 

 

 

Stadt Bad Orb 
-Kurstadt im Spessart- 


